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Einleitung

Das Völkerstrafrecht stand von Anfang an in einem Spannungsfeld mit dem 
Prinzip Nullum Crimen Sine Lege (NCSL-Prinzip), obwohl dieses Prinzip zum 
ersten Mal im Jahr 1998 im Statut eines internationalen Strafgerichtshofs expli-
zit vorgesehen wurde, nämlich in Art. 22 und 24 des Statuts des Internationalen 
Strafgerichtshofs (IStGH-Statut). Seit dem Nürnberger Prozess gegen die Haupt-
kriegsverbrecher sind einige für das Völkerstrafrecht zentrale Entwicklungen in 
Frage gestellt worden, weil sie angeblich durch die rückwirkende Anwendung 
neuen Rechts durchgeführt worden seien und somit gegen das NCSL-Prinzip ver-
stoßen würden. Insbesondere sind der Entstehungsprozess der völkerrechtlichen 
Kernverbrechen (sog. core crimes) und die Argumentationsweise der internationa-
len Straftribunale bei der Feststellung des anwendbaren Rechts aus diesem Grund 
in schwierigen und für die Entwicklung des Völkerstrafrechts richtungsweisenden 
Fällen kritisiert worden. Diese Diskussionen tauchen u. a. aufgrund unterschied-
licher Konzeptionen der Legalität auf, die nationalen Rechtsordnungen entstam-
men und nicht immer den Eigenheiten und der Dynamik des Völkerstrafrechts 
Rechnung tragen.

Mit Legalität sind in diesem Zusammenhang zwei miteinander verbundene 
Aspekte gemeint: Einerseits bezieht sich dieser Ausdruck auf die Elemente, aus 
denen das geltende Recht besteht, und andererseits auf die Bezugspunkte, von de-
nen die Rechtmäßigkeit richterlicher Entscheidungen abhängt. Deswegen soll ge-
fragt werden, ob im Völkerstrafrecht eine eigene Konzeption des NCSL-Prinzips 
entwickelt worden ist und wie sich eine solche Konzeption konkretisiert hat. Mit 
anderen Worten: ob ein Mindeststandard für das NCSL-Prinzip aus der Entwick-
lung des Völkerstrafrechts selbst rekonstruiert werden kann und wenn ja, mit wel-
chen Elementen. Die vorliegende Arbeit versucht, diese Fragen zu beantworten.

Das Problem

Das NCSL-Prinzip bildet einen der wichtigsten Grundsätze des liberalen Straf-
rechts, das die Bürger vor willkürlicher Machtausübung schützt. Es wird insofern 
davon ausgegangen, dass es das Strafrecht vorhersehbar macht. Deswegen bezieht 
sich beispielsweise Luban auf das NCSL-Prinzip als „the most fundamental re-
quirement of natural justice“1, und auch aus diesem Grund bezeichnet Fuller die 

 1 Hinsichtlich des NCSL-Prinzips behauptet Luban: „In criminal law, the most fundamental 
requirement of natural justice is the Principle of Legality […] The Principle seem close to the 
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rückwirkenden Gesetze als „the brutal absurdity of commanding a man today to 
do something yesterday“.2 Soll das Völkerstrafrecht tatsächlich als Strafrecht und 
insofern als eigentliche Ausübung von Strafgewalt und nicht nur als ein ideales 
Streben oder lediglich als Ausdruck reiner politischer Macht verstanden werden, 
muss es auch in Einklang mit diesem Prinzip stehen.3 Trotzdem sind die Konturen, 
die dieses Prinzip im Völkerstrafrecht hat, nicht deutlich; nicht einmal im Kontext 
des IStGH-Statuts, in welches das NCSL-Prinzip explizit aufgenommen wurde.

Die Frage nach dem NCSL-Prinzip bildet ein komplexes und übergreifendes 
Problem, das mit unterschiedlichen Themen verknüpft ist. Arajärvi bezeichnet 
diese Frage deshalb als eine „Pandorabüchse“.4 Aber das NCSL-Prinzip scheint im 
Kontext des Völkerstrafrechts noch problematischer als in den nationalen Rechts-
ordnungen zu sein, weil die Ausübung der Strafgewalt auf internationaler Ebene 
besondere Herausforderungen zu überwinden hat. Die folgenden drei Aspekte 
können die Schwierigkeiten des NCSL-Prinzips im Völkerstrafrecht erklären: der 
doppelte Charakter des Völkerstrafrechts als Völker- und zugleich als Strafrecht; 
die Tatsache, dass das Völkerrecht fragmentiert ist; und der Zusammenhang des 
Völkerstrafrechts mit den internationalen Menschenrechten.

Das Völkerstrafrecht ergibt sich aus der Intersektion zweier Rechtsgebiete, 
nämlich dem Völkerrecht und dem Strafrecht.5 Damit befindet sich das Völker-
strafrecht in einem Spannungsfeld, in dem unterschiedliche Rechtsvorstellungen 
aufeinander treffen, die manchmal widersprüchlich zu sein scheinen. Sowohl das 
Völkerrecht als auch das Strafrecht beinhalten eigene Ideen hinsichtlich der Auf-
gaben und Strukturen der Rechtsordnung, unbeschadet der verschiedenen An-
sätze innerhalb jedes Rechtsgebiets. Diese zwei Perspektiven müssen berück-
sichtigt werden, um die Entwicklung, das Potenzial und auch die Grenzen des 
Völkerstrafrechts richtig zu verstehen.6 Wie Vest behauptet: „das Völkerstrafrecht 
ist von seinen spezifischen Rechtsquellen her Völkerrecht, inhaltlich gesehen aber 
Strafrecht“.7 

core of the rule of law, in two distinct ways: first, by tying crime and punishment to law rather  
than the ruler’s arbitrary will; and second, by insisting that law must be publicy accessible, 
therefore integrated into the daily life of the people it governs“, Luban, in: The Philosophy, 
S. 581.
 2 Fuller, The Morality, S. 59.
 3 Vgl. Ambos, OJLS 2013, 1 (5); Sadat, S. 181; Peristeridou, S. 33.
 4 Vgl. Arajärvi, S. 149. 
 5 Vgl. Ambos, Der Allgemeine Teil, S. 40: „Der zentrale Gedanke der individuellen Verant-
wortlichkeit und Vorwerfbarkeit eines bestimmten (makrokriminellen) Verhaltens entstammt 
dem Strafrecht, während die klassischen (Nürnberger) Straftatbestände als internationales 
Recht formal dem Völkerrecht zuzuordnen sind“; siehe dazu auch Cryer/Friman et al., S. 17; 
Kreß, ZStW 1999, 597 (599); Bantekas, International, S. 3.  
 6 Vgl. Bantekas, International, S. 3.
 7 Vest, Gerechtigkeit, S. 140.
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Das Spannungsverhältnis zwischen dem „völkerrechtlichen“ und dem „straf-
rechtlichen“ Charakter des Völkerstrafrechts zeigt sich deutlich wenn es um das 
NCSL-Prinzip geht, weil gerade dieses Thema sich genau an der Schnittstelle der 
beiden Rechtsgebiete befindet. Einerseits basiert das Völkerstrafrecht als Bestand-
teil des Völkerrechts auf demselben Rechtsquellensystem.8 Aus diesem Grund hat 
das Völkerstrafrecht eine besondere Dynamik, die es ihm erlaubt, anpassungs-
fähig zu sein, auch wenn dies manchmal auf Kosten der Gewissheit über den In-
halt seiner Normen geht. Andererseits betreffen seine Auswirkungen als Strafrecht 
wichtige Rechte des Individuums und auf diese Weise soll ein Abschreckungs-
effekt hervorgerufen werden. Daher ist zugleich ein Mindestmaß an Klarheit 
seiner Normen erforderlich.9 

Das NCSL-Prinzip ist ferner im Völkerstrafrecht ein hoch umstrittenes Thema, 
weil es nicht immer einfach gewesen ist, den Stand des zum Zeitpunkt der Tat gel-
tenden Rechts festzustellen. In diesem Kontext kann an die von Hart formulierte 
Behauptung erinnert werden, wonach das Völkerrecht kein Rechtssystem bildet, 
weil es keine einheitliche „rule of recognition“ hat.10 Tatsächlich muss darauf hin-
gewiesen werden, dass das Völkerrecht zurzeit fragmentiert ist.11 Ein Expansions-
prozess des Völkerrechts hat seit der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts statt-
gefunden.12 Das Völkerrecht umfasst seither mehr und mehr Aspekte des Lebens. 
Die verschiedenen Bereiche des Völkerrechts unterscheiden sich angesichts der 
zunehmenden Spezialisierung einzelner Rechtsgebiete mitunter sehr stark, sodass 
es schwieriger geworden ist, von einem allgemeinen Völkerrecht zu sprechen.13 
Außerdem fehlt es dem Völkerrecht an einer einheitlichen institutionellen Struk-
tur. Etwa das Völkerstrafrecht,14 aber auch andere Bereiche des Völkerrechts, wer-
den durch verstreute Gerichte ohne eine bestehende Hierarchie aufgebaut. Die 
Fragmentierung des Völkerrechts besteht somit nicht nur materiell, sondern auch 
institutionell,15 was die Kohärenz der völkerrechtlichen Normen einschränkt.16 
Dies macht es kompliziert, festzustellen, ob die Entscheidung eines internationa-
len (Straf-) Tribunals auf geltendem Recht beruht oder neues Recht schafft.

 8 Vgl. Cryer/Friman et al., S. 17–18.
 9 Ebd.
 10 Vgl. Hart, The Concept, S. 214, 236: „[T]he rules of international law, […] constitute 
not a system but a set of rules […]“). 
 11 Zur Fragmentierung des Völkerrechts siehe den Bericht der Studiengruppe der ILC, Frag-
mentation (Doc. A/CN.4/L.702); die ILC verneint jedoch nicht, dass das Völkerrecht ein Sys-
tem bildet, ebd, S. 7. 
 12 Ebd., S. 3.
 13 Ebd., S. 3–5. 
 14 Siehe insofern van Schaack, Geo. L. J. 2008–2009, 119 (170): „The adjudication of ICL is 
thus decentralized, and the field lacks a final arbiter exercising global appellate jurisdiction to 
harmonize and rationalize divergent trends in the law“.
 15 Bericht der Studiengruppe der ILC, Fragmentation, S. 4.
 16 Ebd., S. 5.


